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1 Einleitung 
 

Die CE-Kennzeichnung stellt einen Pass für das Produkt im gesamten Euro-
päischen Wirtschaftsraum (EWR) dar. Sie umfasst alle rechtlichen Anforde-
rungen an die sich die betreffende harmonisierte technische Spezifikation 
richtet, die in allen EU-Mitgliedsländern maßgebend ist.  
Die CE-Kennzeichnung ersetzt alle verbindlichen, nationalen Übereinstim-
mungszeichen, z.B. in Deutschland das Ü-Zeichen. In nationalen oder re-
gionalen Bauordnungen dürfen keine zusätzlichen Anforderungen gestellt 
werden. Nationale Bauregelungen, die nicht den europäischen Regelungen 
entsprechen oder auf der Weiterverwendung nationaler Verfahren bestehen, 
müssen entsprechend angepasst werden. 
Durch die CE-Kennzeichnung wird für die Hersteller durch folgende In-
strumente ein gemeinsames Umfeld geschaffen:  

- Allgemein in ganz Europa gültige Prüfungen und Prüfverfahren 
- Ein Nachweis für ganz Europa. 

Sinn und Zweck der CE-
Kennzeichnung 

  
Ab dem 1. Februar 2009 ist die CE-Kennzeichnung von Fenstern und Aus-
sentüren Pflicht.. Das CE-Zeichen wird auf Endprodukte angebracht und 
bezieht sich nicht auf die Bauausführung/Montage. Die CE-Kennzeichnung 
ist ZWINGEND VORGESCHRIEBEN und ist als System für alle gesetzlich 
bindend, die ihre Produkte in der EU vertreiben wollen. Durch die CE-
Kennzeichnung wird bestätigt, dass die Leistungseigenschaften des Endpro-
duktes die gesetzlich geregelten Anforderungen an den Verwendungszweck 
erfüllen. 

Das CE-Zeichen für Fenster und 
Türen 

  

2 Anwendungsbereich 
 

Dieses EuroWindoor Merkblatt gibt eine Erklärung der Produktnorm EN 
14351-1 für Fenster und Außentüren für den Leser und den Anwender. 
Dieses Merkblatt gibt eine Anleitung, wie die EN 14351-1 zu lesen ist und 
beleuchtet einige wesentliche Hintergrund-Informationen. Dieses Merkblatt 
ist nicht für Prüfungs- und Zertifizierungszwecke anzuwenden.  

EuroWindoor Merkblatt 

  
Die Norm EN 14351-1 gilt für Fenster, Fenstertüren, Außentüren, ein-
schließlich solcher, die in Fluchtwege münden, Dachflächenfenster (ein-
schließlich solcher mit Brandwiderstand gegen Brand von außen), Fenster-
bänder, Verbundfenster [siehe Bild 1] und Kastenfenster [siehe Bild 2].  
 

Geltungsbereich der EN 14351-1 
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